
Politische Gemeinde Birmensdorf

Urnenabstimmung vom 19. Mai 2019  
Totalrevision Statuten Zweckverband  
Spitalverband Limmattal

Beleuchtender Bericht

Liebe Stimmbürgerin, lieber Stimmbürger

An der Urnenabstimmung vom 19. Mai 2019 unterbreiten wir Ihnen die Vorlage über die Total-
revision der Statuten des Zweckverbands Spitalverband Limmattal. Gemeinderat und Rech-
nungsprüfungskommission empfehlen Ihnen, der Vorlage zuzustimmen.

Gemeinderat Birmensdorf

Bruno Knecht  Andreas Strahm 
Präsident Schreiber

Abstimmungsfrage
Sie werden auf dem Stimmzettel gefragt :

Stimmen Sie der folgenden Vorlage zu?  
Totalrevision der Statuten des Zweckverbands Spitalverband Limmattal
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Der Spitalverband Limmattal ist das Schwerpunktspital für die Regionen Limmattal und Furt-
tal und stellt als solches die medizinische Versorgung im Akut- und Pflegebereich sowie im 
Rettungswesen für die Bevölkerung in seinem Einzugsgebiet und aus angrenzenden Regio-
nen sicher. Als öffentliches Listenspital des Kantons Zürich gelten für das Spital die gesetz-
lichen Bestimmungen des Spitalplanungs- und Finanzierungsgesetzes, das seit Inkrafttreten 
der neuen Spitalfinanzierung 2012 die nationalen Vorgaben umsetzt.

Der Spitalverband Limmattal ist rechtlich ein Zweckverband mit eigenem Finanzhaushalt nach 
Massgabe der kantonalen Gemeindegesetzgebung und umfasst derzeit 11 Trägergemeinden. 
Am 1. Januar 2018 sind das neue Gemeindegesetz und die neue Gemeindeverordnung in 
Kraft getreten. Das neue Gemeindegesetz soll den Rahmen schaffen, damit die Gemeinden 
ihre Aufgaben selbstständig, demokratisch, wirtschaftlich und rechtmässig erfüllen können. 
Es setzt die Vorgaben der neuen Kantonsverfassung um, schafft Transparenz in der Rech-
nungslegung und regelt die Ausgliederung öffentlicher Aufgaben, die Gemeindezusammen-
arbeit und die Unterstützung von Gemeindezusammenschlüssen.

Eckdaten der Revision
Die Änderungen des Gemeindegesetzes bedingen eine Totalrevision der Statuten, um den 
neuen Vorgaben zu entsprechen. Im Zuge dieser geforderten Anpassungen wurde in Abstim-
mung mit den Gemeinden auch die Formulierung zur Gewinn- und Verlustverteilung im Pfle-
gezentrum revidiert. Die vorliegende Neuregelung beinhaltet zwei Änderungen, die innerhalb 
der Delegiertenversammlung besprochen und anlässlich einer Informations- und Diskussions-
veranstaltung mit Vertretern der Gemeinden diskutiert wurden. Zum einen soll ein allfällig zu 
verteilender Gewinn / Verlust des Pflegezentrums nicht mehr nur solidarisch nach der Bevölke-
rungszahl, sondern auch nach den tatsächlich in Anspruch genommenen Leistungen verteilt 
werden. Die Verlustverteilung wird in den neuen Statuten zu zwei Dritteln nach effektiver Bet-
tenauslastung des Pflegezentrums und zu einem Drittel nach der Bevölkerungszahl geregelt. 
Zum andern wird gegenüber den alten Statuten zur Präzisierung festgehalten, dass ein allfällig 
zu verteilender Gewinn neu nach dem gleichen Verteilschlüssel wie die Verteilung eines all-
fälligen Verlustes geregelt wird.

Entstehung der Revisionsvorlage
Zur Überarbeitung der Statuten wurde eine aus Mitgliedern der Spitalleitung und Juristen der 
Badertscher Rechtsanwälte AG zusammengesetzte Arbeitsgruppe eingesetzt. Die vorliegen-
den Statuten wurden in mehreren Schritten erarbeitet und mit dem Gemeindeamt Zürich im 
Rahmen einer Vorprüfung abgestimmt.

Die Delegiertenversammlung des Spitalverbands hat der Totalrevision der Statuten am 
26. September 2018 zugestimmt und die Verbandsgemeinden mit Schreiben vom 27. Novem-
ber 2018 ersucht, die Vorlage am 19. Mai 2019 der Urnenabstimmung zu unterbreiten.

Erläuterungen im Einzelnen
Das neue Gemeindegesetz verlangt umfassende formale Anpassungen an den Statuten, die 
entsprechend den vom Gemeindeamt des Kantons Zürich zur Verfügung gestellten Muster-
statuten und Rückmeldungen des Gemeindeamts übernommen wurden. Diese Anpassungen 
sind zwingend umzusetzen. Die einzelnen Anpassungen sind aus der separaten synoptischen 
Gegenüberstellung der alten und neuen Statuten ersichtlich und teilweise auch kommentiert.

Nachfolgend wird auf die wichtigsten beiden Änderungen der Statuten, welche nicht auf Vor-
gaben des Gemeindegesetzes zurückzuführen sind, eingegangen.
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Mit den vorliegenden Statuten bleibt der Spitalverband betrieblich handlungsfähig und kann sich 
zukunftsgerichtet den sich abzeichnenden Herausforderungen im Gesundheitswesen optimal 
stellen. Zudem wird durch die Neuregelung der Gewinn- und Verlustverteilung ein leistungsori-
entierterer Mechanismus eingeführt, der den gemeindeeigenen Bedürfnissen entspricht.

Weiteres Vorgehen
Das Gemeindeamt Zürich hat im Rahmen einer Vorprüfung die vorliegende Statutenrevision als 
genehmigungsfähige Totalrevision qualifiziert, was eine Zustimmung aller Verbands gemeinden 
erforderlich macht. Bei Annahme der Vorlage durch die Stimmberechtigten treten die revidier-
ten Statuten nach Genehmigung durch den Regierungsrat per 1. Januar 2020 in Kraft.

Sollte die Statutenrevision von den Verbandsgemeinden nicht angenommen werden, würden 
die Zweckverbandsstatuten vom 1. Januar 2012 mit sämtlichen Rechten und Pflichten ihre 
Gültigkeit behalten. Die Statuten würden in diesem Fall nicht den Vorgaben des neuen Ge-
meindegesetzes entsprechen. Zudem könnte die mit den Gemeinden vereinbarte Gewinn- 
und Verlustverteilung des Pflegezentrums nicht umgesetzt werden. Es würde die alte Rege-
lung bestehen bleiben, welche ausschliesslich die Verlustverteilung nach altem Massstab – der 
Solidarverteilung nach Bevölkerungszahl – zwischen den Gemeinden regelt.

Formelles
Der Zweckverband ist eine öffentlich-rechtliche Körperschaft mit eigener Rechtspersönlichkeit 
und eigenen Organen ( § 73 Abs. 1 des Gemeindegesetzes, GG ). Er kann Aufgaben in eige-
nem Namen und eigener Verantwortung wahrnehmen. Der Zweckverband hat seine Organi-
sation und Aufgaben in den Statuten zu regeln, die den Gemeindeordnungen vor gehen. Die 
Statuten werden von den Stimmberechtigten der beteiligten Gemeinden an der Urne be-
schlossen ( § 79 GG ). Gemäss Art 61 Abs. 2 der gültigen Statuten des Zweckverbands Spital-
verband Limmattal bedürfen die vorliegenden Änderungen der Statuten, welche die Stellung 
der Gemeinden grundsätzlich und unmittelbar betreffen, der Zustimmung aller Verbandsge-
meinden. Die Urnenabstimmungen finden in den Verbandsgemeinden am 19. Mai 2019 statt. 
Die Unterlagen liegen ab Donnerstag, 18. April 2019, im Gemeindehaus Birmensdorf ( Abtei-
lung Präsidiales und Kultur ) zur Einsicht auf und können unter www.spital-limmattal.ch/ 
abstimmungsunterlagen sowie www.birmensdorf.ch/de/politik/abstimmungsresultate ein-
gesehen werden.

Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Die RPK hat den Antrag des Gemeinderates betreffend Totalrevision der Statuten des Zweck-
verbands Spitalverband Limmattal geprüft. Aufgrund der Ergebnisse unserer Prüfung empfeh-
len wir den Stimmberechtigten, diesem Antrag zuzustimmen.

Rechnungsprüfungskommission Birmensdorf

Getrud Stäheli Urs Schäppi 
Präsidentin Aktuar

Antrag des Gemeinderates
Der Gemeinderat beantragt Ihnen, liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, der  Totalrevision 
der Statuten des Zweckverbands Spitalverband Limmattal zuzustimmen.




